


Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 20.03.2015 bezüglich der 48. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes für den Bereich der 2. Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes „Eichenkamp II“ im Ortsteil Osterwick; 
Anlage IV zur SV IX/214 
 
 
 
Die Festsetzung der zulässigen Höhe für bauliche Anlagen erfolgt im Zuge der verbindlichen 
Bauleitplanung. 
 
Im Bereich der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Eichenkamp II“ liegt die 
zulässige Gebäudehöhe unter 30 m. 


